
 

 

      

 

  

 

 

 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt und liebe Praxisteams, 

wir freuen uns, Ihnen die Vertragsanpassungen ab dem 1. April 2021 zu den nachfolgenden  

HZV-Verträgen sowie weitere Informationen vorstellen zu dürfen: 

1. Krankenkassenbeitritte und -fusionen 

Schiedsvertrag, Kassenaustritt 

Die BKK EWE wechselt zum 01.04.2021 aus dem Schiedsvertrag in den GWQ Hausarzt+ Vertrag. 
Ihre eingeschriebenen Patienten der BKK EWE werden automatisch in den GWQ Hausarzt+ Vertrag 

überführt, sofern sie bereits am Vertrag teilnehmen. 

GWQ Hausarzt+, Kassenbeitritt 

Die BKK EWE und die BKK Gildemeister Seidensticker haben sich dem GWQ Hausarzt+ Vertrag 
angeschlossen. Die Einschreibung von Ihren Patienten ist ab dem 01.04.2021 möglich. 

2. Techniker Krankenkasse 

Anpassung Honoraranlage/Ziffernkranz 

Ab dem 01.04.2021 werden die folgenden Leistungen NEU in die Anlage 3 – Vergütung und 
Abrechnung des HZV-Vertrags mit der TK aufgenommen: 

Leistung Vergütung Abrechnungsziffer 

Aufklärungsgespräch Ultraschall-Screening 
Bauchaortenaneurysmen 

9,12 € 01747 

Ultraschall-Screening Bauchaortenaneurysmen 13,79 € 01748 

Verordnung medizinischer Vorsorge für Mütter und Väter 23,36 € 01624 

Neben den neu eingeführten Einzelleistungen (01747; 01748; 01624) wurden die Wegepauschalen 
(40190-40230) wieder in die Pauschale aufgenommen und sind deshalb ab dem 01.04.2021 im 
Ziffernkranz enthalten. Hierzu zählen auch die ggf. regional abweichenden gültigen Sonderziffern 
der jeweiligen KV. 

Impfziffern 

Folgende Impfziffern werden ab dem 01.04.2021 in den HZV-Ziffernkranz aufgenommen und sind 
somit ab diesem Zeitpunkt über die HZV zu dokumentieren/abzurechnen. 
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3. Vertragsweiterentwicklung 

Ersatzkassen 

Die seit Q3/2019 laufende Interimsvereinbarung mit den Ersatzkassen wird bis einschließlich 
Q2/2021 verlängert. Sobald es neue Informationen zur Folgevereinbarung gibt, werden wir Sie 
gesondert informieren. 

4. Vertragsübergreifend 

QR-Code – HZV-Einschreibebelege 

Um den Prüfprozess der Einschreibebelege zu optimieren, wird im Laufe des Q2/2021 zusätzlich zum 
Adressfeld, noch ein QR-Code durch Ihre Praxissoftware auf die HZV-Einschreibebelege gedruckt. 
Der QR-Code beinhaltet identische Informationen, die im Adressfeld aufgedruckt werden und dient 
dazu, das digitale Auslesen der Adressinformationen bei uns im HÄVG Rechenzentrum zu verbessern.  
Der bisherige Einschreibeprozess in der Praxis bleibt für Sie weiterhin bestehen. 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den Verträgen stehen zu Beginn des 2. Quartals 2021 
auf www.hzv.de unter den Vertragsunterlagen bereit. 

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen der Kundenservice unter der Telefonnummer 02203 / 5756 1111 

oder unter kundenservice@haevg-rz.de gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kundenservice 

 

 

http://www.hzv.de/

